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Erwägungen

E. 1
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

E. 2
Die Kosten fallen ausser Ansatz.

E. 3
Parteientschädigungen werden keine zugesprochen.

E. 4
Schriftliche Mitteilung, gegen Empfangsschein, an die Beschwerdegegnerin, unter Beilage
einer Kopie von act. 1. Die beigezogenen Akten (act. 3) werden dem Bezirksgericht Zürich
retour- niert. Zürich, 2. Dezember 2022 Obergericht des Kantons Zürich
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